
 
Unterhaltsbeihilfe nach dem Gesetz über die Juristenausbildung im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Juristenausbildungsgesetz- BbgJAG) und Familienzuschlag 
- ab 01.01.2020 
 

 

 

Unterhaltsbeihilfe 1.473,26 EUR 

 

 

 

Familienzuschlag 

für das erste zu berücksichtigende Kind 165,05 Euro 

für das zweite zu berücksichtigende Kind 165,05 Euro 

für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind 377,48 Euro 


